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1. Erhaltungsziele: allgemeiner Rahmen 

Die Europäische Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, einen günstigen 

Erhaltungszustand der zu schützenden Arten und Lebensräume wiederherzustellen oder zu erhalten. 

Danach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Schutzgebiete auszuweisen, die erheblich zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands auf nationaler Ebene beitragen (können). Für diese 

Gebiete müssen Erhaltungsziele festgelegt werden. Diese Erhaltungsziele geben an, was unter einem 

günstigen Erhaltungszustand für eine bestimmte Art oder einen bestimmten Lebensraum zu verstehen 

ist. Auf der Grundlage der Erhaltungsziele, des bestehenden Zustands und der bekannten Bedrohungen 

und Belastungen werden politische Entscheidungen getroffen und Maßnahmen entwickelt, um diesen 

günstigen Erhaltungszustand zu erreichen und zu erhalten. 

Anfang 2017 wurden zum ersten Mal Erhaltungsziele für die Schutzgebiete im belgischen Teil der Nordsee 

verabschiedet (Ministerialerlass vom 2. Februar 2017). Da die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) 

und die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie aufeinander abgestimmt werden sollen, basieren diese 

Erhaltungsziele auf den Umweltzielen der MSRL. 2018 wurde im Rahmen der Umsetzung der MSRL der 

Umweltzustand der Belgischer Teil der Nordsee bewertet (Belgischer Staat, 2018a) und es wurden neue 

Umweltziele festgelegt (Belgischer Staat, 2018b). Dies führte zu neuen Erkenntnissen und Einsichten und 

gab auch Anlass zu Überarbeitung der bestehenden Erhaltungsziele. In einem ersten Schritt der 

Überprüfung wurde eine wissenschaftliche Studie durchgeführt (Haelters et al., 2019), die Empfehlungen 

für die Änderung der Erhaltungsziele aussprach. Nach Konsultationen mit politischen 

Entscheidungsträgern und Wissenschaftlern sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit führte dies Anfang 

2022 zur Annahme der überarbeiteten Erhaltungsziele (Ministerialerlass vom 11. Januar 2022). 

Bei dieser Überprüfung wurde nach konkreten, brauchbaren Erhaltungsziele gesucht, wobei drei 

Hauptanliegen berücksichtigt wurden: 

- der Zweck der Erhaltungsziele  

- Weiterverfolgung der Erhaltungsziele anhand der verfügbaren Daten und Überwachung; 

- Integration mit der Überwachung und Bewertung im Rahmen des MSRL, soweit möglich.  

 

1.1 Zweck der Erhaltungsziele 

Im Rahmen von Natura 2000 können zwei Ziele für die Erhaltungsziele unterschieden werden.  

Die Erhaltungsziele sollen zum einen aufzeigen, worauf im Rahmen von Natura 2000 hingearbeitet wird 

(kurzfristig) und was als günstiger Erhaltungszustand (Endziel) angesehen werden kann (Ziel 1). 

Die Erhaltungsziele bilden somit den Rahmen, anhand dessen beurteilt werden kann, ob die Politik auch 

tatsächlich zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands beiträgt. Stellt sich heraus, dass die 

Erhaltungsziele auf der Grundlage der verfolgten Politik nicht (vollständig) erreicht werden, sollten die 

notwendigen Anpassungen vorgenommen werden, um die Erhaltungsziele zu erreichen und auf das 

Endziel eines günstigen Erhaltungszustands hinzuarbeiten. 
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Eine Anpassung ist auch dann erforderlich, wenn sich herausstellt, dass die formulierten Erhaltungsziele 

Mängel aufweisen, die dazu führen, dass sie den günstigen Erhaltungszustand nicht ausreichend erfüllen 

und/oder nicht ausreichen, um den günstigen Erhaltungszustand zu erreichen und zu erhalten. 

Andererseits sind Erhaltungsziele auch wichtig als Rahmen für die Durchführung einer Prüfung auf 

Verträglichkeit von Projekten und Plänen (Art. 15 des KE Verfahren) (Ziel 2). 

Bei dieser Prüfung sollte sichergestellt werden, dass die vorgeschlagenen Projekte die Verwirklichung 

eines oder mehrerer Erhaltungsziele nicht verhindern und somit die Erreichung des günstigen 

Erhaltungszustands nicht beeinträchtigen. Der Staat ist für das Erreichen von Erhaltungsziele und eines 

günstigen Erhaltungszustands verantwortlich. Projekte und Pläne sollten weder eine Verschlechterung 

des gegenwärtigen Zustands verursachen noch die erforderlichen künftigen Verbesserungen behindern  

 

1.2 Weiterverfolgung der Erhaltungsziele 

Bei der Überprüfung der Erhaltungsziele wurde beschlossen, mit allgemeinen, übergreifenden 

Erhaltungsziele zu arbeiten, die, wenn möglich, durch konkrete, operative Erhaltungsziele ergänzt 

werden. Bei der Bewertung des Ist-Zustandes für ein übergreifendes Erhaltungsziele und bei der 

Bewertung der Auswirkungen einer Aktivität im Rahmen der Prüfung auf Verträglichkeit liegt der 

Schwerpunkt auf der Bewertung der operativen Erhaltungsziele, die das übergreifende Erhaltungsziele 

ausfüllen. Wenn keine operativen Erhaltungsziele zur Verfügung stehen, wird die Bewertung auf der 

Grundlage von Daten/Beobachtungen, verfügbarem Wissen und Fachwissen erfolgen.  

1.2.1 Übergreifende Erhaltungsziele 

Übergreifende Erhaltungsziele liefern eine allgemeine Beschreibung der Kriterien, die erfüllt werden 

müssen, um einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen.  

1.2.2 Operative Erhaltungsziele 

Unter Berücksichtigung der verfügbaren Kenntnisse und Daten und der beiden Hauptzwecke von 

Erhaltungsziele werden drei Arten von operativen Erhaltungsziele unterschieden: 

• Erhaltungsziele Typ 1: Es liegen Kenntnisse und Daten vor, und es gibt eine Überwachung, sodass 

eine quantitative Bewertung dieser Art von Erhaltungsziele möglich ist. Diese Art von 

Erhaltungsziele kann sowohl für die Bewertung der Politik und der Erreichung eines günstigen 

Erhaltungszustandes (Ziel 1) als auch für die Bewertung von Projekten und Plänen (Ziel 2) 

verwendet werden. 

• Erhaltungsziele Typ 2: Für diese Erhaltungsziele ist kein Monitoring und keine quantitative 

Bewertung möglich/durchführbar, sodass sie sich weniger für eine politische Bewertung 

hinsichtlich der Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands (Ziel 1) eignen. Die Bewertung 

dieser Erhaltungsziele ist im Rahmen einer Prüfung auf Verträglichkeit von Bedeutung (Ziel 2). 

• Erhaltungsziele Typ 3: Für diese Erhaltungsziele gibt es (noch) keine spezifische Überwachung, 

aber es liegen Forschungsergebnisse und Informationen vor, die einen Beitrag zur Bewertung und 

möglichen künftigen Überwachung leisten können. Es bedarf einer weiteren Analyse, um 

festzustellen, ob die Überwachung und Bewertung auch in Zukunft wirksam und systematisch 
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durchgeführt werden kann und was dafür erforderlich ist. Diese Art von Erhaltungsziele kann 

bereits bei der Bewertung von Projekten und Plänen berücksichtigt werden (Ziel 2). 

 

Arten von 
Erhaltungsziele 

Ziel 1 Ziel 2 

Typ 1 X X 

Typ 2  X 

Typ 3 (eventuell in Zukunft) X 

 

1.3 Integration mit MSRL  

Eine gute und effiziente Politik setzt voraus, dass regelmäßig überprüft wird, ob die ergriffenen 

Maßnahmen die beabsichtigte Wirkung haben und ob die beschlossenen Erhaltungsziele erreicht werden. 

Im Hinblick auf den Aufbau einer anpassungsfähigen und integrierten Meerespolitik sieht der KE 

Verfahren (KE 27/10/2016) vor, dass Natura 2000 nach Sechsjahreszyklen arbeitet, wobei auch eine 

bestmögliche Abstimmung dieser Zyklen mit der MSRL angestrebt wird. Außerdem wurde beschlossen, 

ein einziges Überwachungsprogramm für die belgischen Meeresgewässer anzustreben, das sowohl den 

Anforderungen der MSRL, der Wasserrahmenrichtlinie als auch denen der Habitat- und 

Vogelschutzrichtlinie entspricht. 

Für die Vlakte van de Raan wurde in der Studie von Paoletti et al. aus dem Jahr 2021 der Ist-Zustand auf 

der Grundlage aller vorhandenen Daten und Kenntnisse analysiert und beschrieben. Nach Verabschiedung 

der Erhaltungsziele für die Vlakte van de Raan wird im Rahmen der nächsten Aktualisierung des 

Überwachungsprogramms für die belgischen Meeresgewässer (Belgischer Staat, 2020) geprüft, ob der 

Zustand des Gebiets und die verabschiedeten Erhaltungsziele auf der Grundlage dieses 

Überwachungsprogramms überwacht werden können und welche Ergänzungen, Änderungen, wenn 

überhaupt, erforderlich sind. Das aktualisierte Überwachungsprogramm sollte bis spätestens 2026 

verabschiedet werden. 

Eine erste Bewertung der Erhaltungsziele und eine Aktualisierung des Zustands des Gebiets werden 

gleichzeitig mit der Aktualisierung der ersten Bewertung durchgeführt, die bis 2030 für die MSRL 

durchgeführt werden soll. Zyklische Überprüfungen sind wichtig, um die Politik wissenschaftlich zu 

informieren und den Beteiligten mitzuteilen, welche Anstrengungen sich lohnen und wo noch 

Handlungsbedarf besteht. 
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2. Sonderzone für den Naturschutz: Vlakte van de Raan (BE) 

Die Vlakte van de Raan ist ein physisch und ökologisch wertvolles Meeresgebiet in den Hoheitsgewässern 

Belgiens und der Niederlande vor der Westerschelde-Mündung. Hydrodynamisch steht das Gebiet unter 

dem Einfluss der Rhein-Maas-Schelde-Mündungsgebiete. Die Vlakte van de Raan zeichnet sich durch ein 

Tiefengefälle aus, das von 22 Metern Tiefe auf der Höhe der nördlichen Rinne bis zu einer Tiefe von etwa 

drei Metern an der flachsten Stelle reicht.  

Sowohl die Niederlande als auch Belgien erkennen den natürlichen Wert dieses Gebiets an und haben 

daher einen Teil davon als Schutzgebiet gemäß der Habitat-Richtlinie oder als besonderes 

Naturschutzgebiet ausgewiesen.  

Bereits im Jahr 2005 wurde ein Teil der Vlakte van de Raan (19 km²) als besonderes Naturschutzgebiet in 

der Belgischer Teil der Nordsee ausgewiesen (KE vom 14. Oktober 2005). Diese Ausweisung wurde jedoch 

juristisch angefochten, was schließlich zu ihrer Aufhebung durch den Staatsrat am 1. Februar 2008 führte. 

Der Meeresraumplan (MRP) 2020-2026, der am 20. März 2020 in Kraft getreten ist, sieht erneut die 

Ausweisung einer besonderen Naturschutzzone „Vlakte van de Raan“ vor (Abbildung 1). Mit dieser 

Ausweisung sollen zwei Lebensraumtypen geschützt werden, nämlich flache Sandbänke (Lebensraumtyp 

1110), die über das gesamte Gebiet verstreut sind, und biogene Riffe (Lebensraumtyp 1170), die sich 

innerhalb der Sandbänke entwickeln, wo die Röhrenwürmer Owenia fusiformis und Lanice conchilega in 

hoher Dichte vorkommen. Die Ausweisung dieses neuen 64,9 km² großen Schutzgebiets beendete eine 

jahrelange Rechtsunsicherheit über den Status der Vlakte van de Raan.  

 

 

Abbildung 1. Vlakte van de Raan, wie im MRP 2020-2026 ausgewiesen (schwarze Linie), im Vergleich zum 2005 ausgewiesenen 

besonderen Naturschutzgebiet (rote Linie). Basierend auf der Broschüre „Er beweegt wat op zee: het Marien Ruimtelijk Plan 

2020-2026“ (Paoletti et al., 2021) 

Mit der Ausweisung eines Gebietes als besonderes Naturschutzgebiet ist natürlich die Verpflichtung 

verbunden, eine entsprechende Bewirtschaftung zu entwickeln. Als Ausgangspunkt dafür wurde vom 

Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften (KBIN) ein wissenschaftlicher Bericht für das 

Schutzgebiet „Vlakte van de Raan“ erstellt (Paoletti et al., 2021). In dieser Studie werden die Merkmale 

des gesamten Gebiets beschrieben und beiden dort vorkommende zu schützende Lebensräume werden 
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näher erläutert. Auf der Grundlage der gesammelten Daten wird ihr Erhaltungszustand bestimmt und es 

werden mögliche Erhaltungsziele vorgeschlagen. Außerdem wird die Bedeutung des Gebiets für eine 

Reihe von Arten berücksichtigt, die nach der Habitat-Richtlinie (Anhang II) geschützt sind. Das Gebiet gilt 

als wichtig für die Finte, daher wird auch der Erhaltungszustand dieser Art beschrieben und es werden 

einige Erhaltungsziele vorgeschlagen.  

Im vorliegenden Dokument werden auf der Grundlage der Studie von Paoletti et al. (2021) Erhaltungsziele 

speziell für die Vlakte van de Raan vorgeschlagen. Dieses Dokument ergänzt die Erhaltungsziele für die 

Belgischer Teil der Nordsee (belgischer Staat, 2021)), die offiziell durch den Ministerialerlass vom 11. 

Januar 2022 verabschiedet wurden, und wird zwischen 9. Februar bis 9. April 2023 Gegenstand einer 

öffentlichen Online-Konsultation sein, nach der dieses Dokument unter Berücksichtigung der 

eingegangenen Beiträge fertiggestellt wird. Ein Nachtrag zu den Natura 2000-Bewirtschaftungsplänen für 

den belgischen Teil der Nordsee (2022-2027), der die Vlakte van de Raan betrifft, wird ebenfalls in die 

öffentliche Konsultation einbezogen.  

 

3. Erhaltungsziele für die Vlakte van de Raan 

3.1 Lebensraumtyp 1110 (flache Sandbänke) 

Erhaltungszustand 

Das Schutzgebiet „Vlakte van de Raan“ wird vollständig vom Lebensraumtyp 1110 „flache Sandbänke“ 

eingenommen und umfasst somit etwa 2 % dieses Lebensraumtyps in der Belgischer Teil der Nordsee.  

Von den fünf Makrozoobenthos-Gemeinschaften, die in der Belgischer Teil der Nordsee vorkommen, sind 

drei in der Vlakte van de Raan zu finden. Das Vorkommen dieser Lebensgemeinschaften ist an genau 

definierte Umweltmerkmale gebunden, und jede Lebensgemeinschaft reagiert sehr empfindlich auf 

Störungen, Veränderungen der Sedimentzusammensetzung, Resuspension und Ablagerung. Die 

räumliche Verteilung typischer Makrozoobenthos-Gemeinschaften bleibt jedoch im Laufe der Zeit 

erhalten, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber langfristigen Störungen hindeutet.  

Der allgemeine Erhaltungszustand des Lebensraumtyps 1110 innerhalb der Vlakte van de Raan wurde als 

günstig bewertet (Paoletti et al., 2021). 

Erhaltungsziele für Lebensraumtyp 1110 (flache Sandbänke) 

1  Die räumliche Ausdehnung des Lebensraumtyps 1110 ändert sich nicht nennenswert. 
 

1.1 Die räumliche Ausdehnung und Verteilung der EUNIS-Meereslebensräume der Stufe 2 (sandiger 

Schlamm bis Schlick, schlammiger Sand bis Sand und kiesiges Sediment) schwanken - bezogen 

auf den in der „Erstbeurteilung“ (MSRL) beschriebenen Referenzzustand - innerhalb einer 

Bandbreite, die auf die Genauigkeit der aktuellen Verbreitungskarten beschränkt ist – Typ 1  
 

1.2  Die räumliche Ausdehnung und Verteilung des Abra alba-Biotops schwankt - bezogen auf den in 

den „Erstbeurteilungen“ (MSRL) beschriebenen Referenzzustand - innerhalb einer Bandbreite, 

die durch die Genauigkeit der aktuellen Verbreitungskarten begrenzt ist - Typ 1  
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2  Nicht-einheimische Arten, die durch menschliche Aktivitäten eingeführt wurden, kommen in 

einem Umfang vor, der das Ökosystem nicht verändert 
 

2.1  Die Einführung neuer, vom Menschen eingeführter, nicht-heimischer Arten der Makrofauna und 

Makroflora (>1 mm), die ein Ökosystem verändern, wird vermieden – Typ 1 

 

3  Die Häufigkeit des Vorkommens gefährdeter nimmt nicht ab 
 

3.1  Das Verhältnis von benthischen R-Strategen zu K-Strategen (auf Artniveau, für jede 

Gemeinschaft) nimmt nicht zu – Typ 1 
 

3.2  Die Anzahl der K-Strategen (auf Artniveau, für jede Gemeinschaft) wird mindestens beibehalten 

- Typ 1 
 

3.3  Es gibt keine abnehmende Tendenz bei der durchschnittlichen Dichte der adulten Tiere (oder 

der Häufigkeit des Vorkommens) einer Auswahl langlebiger und/oder sich langsam 

fortpflanzender Arten und der wichtigsten strukturierenden benthischen Artengruppen in 

schlammigen bis schlammhaltigen Sanden und reinen feinen bis kiesigen Sanden - Typ 1 

Auf der Grundlage der Ökologie des Gebiets und der bekannten Verbreitung der Arten wurden die 

folgenden Arten ausgewählt (Paoletti et al., 2021):  

Abra alba Dosinia exoleta Mya spp. 

Aphrodita aculeata Echinocardium cordatum Mytilus edilus 

Branchiostoma lanceolatum Glycymeris glycymeris Owenia fusiformis 

Buccinum undatum Laevicardium crassum Pestarella 

Cancer pagurus Lagis koreni Upogebia deltaura 

Callianassa spp. Lanice conchilega Venerupis senegalensis 

Corystes cassivelaunus Lutraria angustior  

 

Die nördliche Zone der Vlakte van de Raan ist ein Hotspot für das Vorkommen der lebensraumbildenden 

Arten L. conchilega und O. fusiformis, was zu Ansammlungen dieser Röhrenwürmer innerhalb der flachen 

Sandbänke (Lebensraumtyp 1110) führt, die wesentlich zur biologischen Vielfalt sowie zu Struktur und 

Funktionen des Gebiets beitragen. Aufgrund der Bedeutung und der Merkmale dieser Ansammlungen 

werden sie als eigener Lebensraum betrachtet: biogene Riffe (Lebensraumtyp 1170). Für diesen 

Lebensraum werden gesonderte Erhaltungsziele formuliert (siehe Erhaltungsziele 5).  

Da sich die Ansammlungen von Röhrenwürmern (biogene Riffe, Lebensraumtyp 1170) innerhalb der 

flachen Sandbänke (Lebensraumtyp 110) entwickeln, sind beide Lebensraumtypen untrennbar 

miteinander verbunden, und die für die biogenen Riffe weiter formulierten Erhaltungsziele werden auch 

zum guten Erhaltungszustand der flachen Sandbänke beitragen. 
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4  Die ökologische Qualität aller vorhandenen Gemeinschaften bleibt erhalten 
 

4.1  Der von BEQI ermittelte ökologische Qualitätskoeffizient beträgt für jede der vorhandenen 

Gemeinschaften einen Mindestwert von 0,60 – Typ 1 
 

4.2  Das Bioturbationspotenzial (BPc), ein Indikator für das Funktionieren des benthischen 

Ökosystems, verwendet einen Mindestwert von 331 für die Abra alba-Gemeinschaft im Herbst, 

ein Mindestwert von 331- Type 1. 

 

3.2 Lebensraumtyp 1170: biogene Riffe - Ansammlungen von O. fusiformis und L. 

conchilega 

Erhaltungszustand 

O. fusiformis und L. conchilega sind Teil der Abra alba- Gemeinschaft und können biogene Riffe bilden, 

die sich positiv auf Dichte und Artenreichtum auswirken. Vor allem die nördliche Zone des Schutzgebiets 

ist ein wichtiger Hotspot für die Bildung dieser biogenen Riffe. O. fusiformis ist auf geschützten, weichen 

Böden mit feinem bis mittlerem Sand und hohem Gehalt an organischen Stoffen zu finden. Dichten von 

mehr als 500 Individuen/m² gewährleisten eine maximale Stabilisierungswirkung auf das Sediment. In der 

tieferen nördlichen Zone des Schutzgebiets kommen vereinzelte O. fusiformis-Ansammlungen vor, 

während sich dichtere, ausgedehnte Ansammlungen vor allem entlang des Hangs der Sandbank bilden. L. 

conchilega ist eine typische Art der A. alba-Gemeinschaft, die zur Bildung von Ansammlungen subtidale, 

flache, sandige und schluffige Sande bevorzugt, die reich an organischem Material sind. Diese 

Ansammlungen begünstigen das Vorhandensein einer spezifischen Begleitfauna, allerdings nur bei 

Dichten von mehr als 500 Individuen/m². Ansammlungen von  O. fusiformis und L. conchilega erholen sich 

schnell von Störungen durch die Grundfischerei, aber vergesellschaftete Arten sind empfindlicher und 

brauchen mehr Zeit für die Erholung.  

Trotz der relativ intensiven Fischerei in 2020 wiesen die Proben, die reich an O. fusiformis und L. 

conchilega waren, auch einen hohen Artenreichtum und eine hohe Dichte auf. Auf der Grundlage dieser 

Beobachtungen wurde der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps 1170 innerhalb der Vlakte van de Raan 

insgesamt als günstig bewertet (Paoletti et al., 2021).  

Erhaltungsziele für Lebensraumtyp 1170 (biogene Riffe - Ansammlungen von O. fusiformis und L. 

conchilega) 

Wie bereits erwähnt, entwickeln sich die O. fusiformis- und L. conchilega-Ansammlungen innerhalb der 

flachen Sandbänke (Lebensraumtyp 1110) und insbesondere innerhalb der A. alba-Gemeinschaft. Folglich 

sind die Erhaltungsziele 1 zur räumlichen Ausdehnung des Lebensraumtyps 1110 und die 

zugrundeliegenden operativen Erhaltungsziele 1.1 und 1.2 für die Aufrechterhaltung des guten 

Erhaltungszustands der biogenen Riffe von wesentlicher Bedeutung. Zusätzlich zu diesen Erhaltungsziele 

wurden die folgenden Erhaltungsziele für die Ansammlungen von O. fusiformis und L. conchilega ermittelt: 
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5  Die autonome Entwicklung der Ansammlungen von Owenia fusiformis und Lanice conchilega 

wird nicht verhindert  
 

5.1  Die Dichte der Röhrenwürmer Lanice conchilega und Owenia fusiformis, die eine 

strukturierende Funktion für den Lebensraum haben, liegt in der Abra alba-Gemeinschaft über 

500 Individuen/m² - Typ 1 
 

5.2  Die von Owenia fusiformis und Lanice conchilega gebildeten 3D-Strukturen bleiben erhalten - 

Typ 2 
 

5.3  Die Dichte der vorhandenen vergesellschafteten Arten (einschließlich Eumida sanguinea, 

Pariambus typicus, Microprotopus maculatus und Phyllodoce spp.) weist keinen rückläufigen 

Trend auf - Typ 3 

 

3.3 Finte (Alosa fallax) 

Erhaltungszustand 

Die Finte ist ein anadromer Fisch, der im Frühjahr von der Belgischer Teil der Nordsee über die 

Scheldemündung in den Mittel- und Oberlauf des Flusses wandert, um zu laichen. In den letzten drei 

Jahrzehnten war ein starker Rückgang der Populationen in der Nordsee zu verzeichnen, der auf 

Wasserverschmutzung, Flussveränderungen und Überfischung zurückzuführen ist. Raubtiere, Krankheiten 

und behinderte Durchgänge sind weitere Bedrohungen entlang der Migrationsroute. Frühere 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Vlakte van de Raan Teil der Wanderroute der Finte ist.  

Mangels verfügbarer Daten wird der Status der Populationsbiologie und -dynamik nicht untersucht, sie 

gilt daher als unbekannt. Da jedoch der Zustand des natürlichen Verbreitungsgebiets, des Lebensraums 

und der Zukunft als günstig bewertet wurde, wird der Erhaltungszustand der Finte insgesamt als günstig 

eingestuft.  

Erhaltungsziele für die Finte (Alosa Fallax) 

 

6 Das Wanderungspotenzial für die Finte (Alosa fallax) bleibt erhalten 
 

6.1  Der freie Durchgang von Finten aus den Küsten- und Meeresgewässern in den Oberlauf des 

Gezeitenflusses wird so weit aufrechterhalten, dass eine ausreichende Reproduktion stattfinden 

kann, um die langfristige Lebensfähigkeit der Population zu gewährleisten - Typ 2 

 

7 Die Qualität der funktionalen Lebensräume der Finte (Alosa fallax) bleibt erhalten 
 

7.1  Die Qualität des Lebensraums in Bezug auf Nahrungsverfügbarkeit, Schadstoffe und 

Verunreinigungen, Sauerstoffkonzentration und Abfälle ist so beschaffen, dass er für die 

verschiedenen Stadien des Lebenszyklus geeignet ist – Typ 3  
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4. Relevante Rechtsvorschriften 
 

Königlicher Erlass vom 27. Oktober 2016 über das Verfahren zur Ausweisung und Verwaltung von 

Meeresschutzgebieten, BS 21. November 2016. 

 

Ministerialerlass vom 2. Februar 2017 über die Annahme von Erhaltungszielen für 

Meeresschutzgebiete. BS 14. Februar 2017. 

 

Königlicher Erlass vom 22. Mai 2019 zur Festlegung des Meeresraumplans für den Zeitraum von 2020 

bis 2026 in den belgischen Seegebieten, BS 22. Juni 2019. 

 

Ministerialerlass vom 11. Januar 2022 über die Revision der Erhaltungsziele für Meeresschutzgebiete. 

BS 28. Januar 2022. 
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